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wir laden Sie ein 

wir heißen neue Mitglieder willkommen 

 

wir bereiten vor 

http://www.sohk.sk/MemberList.aspx?sectorid=11
http://www.sohk.sk/MemberDetail.aspx?companyid=23876
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http://www.pimpel.com/
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Die Künstlerin Noémi Kolčáková-Szákallová war für das diesjährige Sommerfest sehr wichtig. Sie hat Nicht nur die 

Einladung für das Sommerfest entworfen, sondern auch ein spezielles Bild für diese Veranstaltung gemalt. Noémi 

Kolčáková-Szákallová wurde in Bratislava geboren, wo sie auch Styling an der Akademie für bildende Künste studiert hat. 

Durch ihr künstlerisches Schaffen hat sie auf manchen inländischen und ausländischen Exhibitionen teilgenommen. Sie 

hat ihre Kunstwerke in China, in den USA, Österreich, Ungarn und in Tschechien präsentiert. Sie hat auch an der 

Vorbereitung und am Styling von Modezeitschriften gearbeitet. Mehr Informationen über Noémi Kolčáková-Szákallová 

und ihre künstlerische Schaffung finden Sie auf www.noeemi.sk .  

http://www.sharkam.sk/en/references/event-catering
http://www.sharkam.sk/en/references/event-catering
mailto:pavol.bankovich@sharkam.sk
mailto:janakorkos@gmail.com
http://www.noeemi.sk/
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http://www.vladimirpetrik.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=xRS9oT9XLGo
http://www.axelartist.com/
tel:%2B421948363536
tel:%2B421918561646
mailto:sorbyno@gmail.com


Werde ein Mitglied der kompakten Mercedes-Benz Familie. 

Genieße nicht nur die zeitlose Qualität, sondern auch den  

innovativen  Stil und Vielzahl fortgeschrittener  Technologien. 

www.mercedes-benz.sk/masnaviac

Du schaffst mehr. 
Mach den nächsten Schritt.

Ab 299 € monatlich inkl. MwSt.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Fahr!

Treibstoff verbrauch innenorts/außerorts/kombiniert: 9,6–3,9/6,0–3,2/7,3–3,5 l/100 km. CO
2
– Emissionen kombiniert: 171–89 g/km.



 

 

 

Das europaweite Problem der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

 

Unter Geldwäscherei versteht man das Verschleiern des illegalen Ursprungs von Erträgen aus 

bestimmten kriminellen Aktivitäten, den sogenannten Vortaten. Jeder Finanzplatz birgt in sich das 

Risiko, für Geldwäscherei missbraucht zu werden. Schwerer als Geldwäscherei ist der Umfang der 

Terrorismusfinanzierung festzumachen. Darunter versteht man das Bereitstellen von (auch legalen) 

Vermögenswerten zur Ausführung eines terroristischen Aktes. In Anlehnung an die Bekämpfung der 

Terrorismusfinanzierung bestehen internationale Standards zur Bekämpfung der 

Proliferationsfinanzierung, da auch die Verbreitung (Proliferation) von Massenvernichtungswaffen 

eine ernsthafte Gefahr für den internationalen Frieden darstellt. 

 

Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie 

Der internationale Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gewinnt immer mehr an 

Bedeutung. Sowohl Geldwäscherei als auch Terrorismusfinanzierung sind in Österreich unter Strafe 

gestellt (§§ 165 und 278d StGB). Mit Umsetzung der 4. EU Geldwäsche-Richtlinie in Österreich wurden 

die Vorschriften zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung für die Kredit- und Finanzinstitute erstmals in einem Gesetz, dem 

Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) zusammengefasst, wodurch die 

Finanzmarktaufsichtsbehörde eine einheitliche und übersichtliche rechtliche Basis für ihre 

Aufsichtstätigkeit erhalten hat. Daneben gibt es Bestimmungen ua in der Gewerbeordnung, dem 

Glücksspielgesetz sowie in der Rechtsanwalts- und Notariatsordnung. Diese Bestimmungen legen 

großes Gewicht auf das Prinzip "Know your customer", das Geldwäschern den Vorteil der Anonymität 

nehmen soll. 

 

In Österreich muss sich jede Kundin/jeder Kunde identifizieren, der: 

 

- eine dauernde Geschäftsbeziehung mit einem Finanzinstitut eingeht (im klassischen Fall die 

Eröffnung eines Sparbuchs)  

- eine Transaktion im Wert von mindestens 15.000 Euro durchführt, die nicht in  den Rahmen einer 

dauernden Geschäftsbeziehung fällt  

- eine Einzahlung auf oder eine Auszahlung von Spareinlagen tätigt, wenn der ein - oder 

auszuzahlende Betrag mindestens 15.000 Euro ist  

- den Verdacht von Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung erweckt und wenn Zweifel an den 

bereits erhaltenen Identifikationsdaten bestehen 

 

Die Identifizierung erfolgt durch einen amtlichen Lichtbildausweis. Ist der Kunde eine minderjährige 

oder juristische Person, so muss neben der eigenen Identität auch die Vertretungsbefugnis und die 

Identität der vertretenen Person nachgewiesen werden. Auch im Treuhandverhältnis ist die Identität 

der Treugeberin/des Treugebers bekannt zu geben.  

Kommt ein Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung auf, muss eine Meldung an die 

österreichische Geldwäschemeldestelle im Bundesministerium für Inneres erstattet werden. 

 

Rechtsgrundlagen in der europäischen Union 

Eine EU-Richtlinie kann nicht direkt angewandt, sondern muss in nationales Recht umgesetzt werden.  

 



Die Richtlinie 2015/849/EU zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (4. Geldwäsche-Richtlinie) wurde am 5. Juni 2015 im 

Amtsblatt der EU verlautbart und ist bis 26. Juni 2017 in nationales Recht umzusetzen. Dies ist zum Teil 

bereits durch das neue Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, welches am 1. Jänner 2017 in Kraft getreten 

ist, erfolgt. Zur Ergänzung der 4. Geldwäsche-Richtlinie werden mit der Delegierten Verordnung (EU) 

2016/1675 der Kommission Drittländer mit hohem Risiko, welche strategische Mängel aufweisen, 

ermittelt. Die Verordnung 2015/847/EU über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers wurde 

am 5. Juni 2015 im Amtsblatt der EU verlautbart gilt ab 26. Juni 2017. 

 

Verordnungen der EU sind grundsätzlich direkt anwendbar  

Die Auftraggeberdaten-VO Nr. 1781/2006 bestimmt, dass jede Überweisung mit einem vollständigen 

Kundendatensatz (Name, Adresse und Kontonummer) begleitet werden muss. Damit soll bewirkt 

werden, dass Geldtransfers lückenlos rückverfolgt werden können. (Ausnahmebestimmung können 

traditionelle Kleinbetragsspenden sein)  

 

Durch die Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die 

Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden umgesetzt. Danach müssen Reisende, die 

in die Gemeinschaft einreisen oder aus ihr ausreisen und Barmittel von 10.000 Euro oder mehr mit sich 

führen, diesen Betrag bei den Zollbehörden anmelden. Diese Anmeldepflicht soll illegale 

Geldbewegungen als Vorbeugung gegen rechtswidrige Handlungen wie Geldwäscherei und 

Terrorismusfinanzierung unterbinden. 

 

Die Financial Action Task Force (FATF) wurde am G7 Gipfel in Paris 1989 als unabhängige Organisation 

zur Bekämpfung der Geldwäscherei gegründet. Heute umfasst sie 37 Mitglieder, darunter die 

wichtigsten Finanzzentren Europas, Nord- und Südamerikas sowie Asiens.  

 

Ziel der FATF ist es, weltweit einheitliche Standards in der Bekämpfung der Geldwäscherei und 

Terrorismusfinanzierung zu etablieren. Nicht-Mitgliedstaaten werden einerseits durch 

Regionalgruppen in die Arbeit der FATF eingebunden, andererseits wird politischer Druck auf Staaten 

mit mangelhaften Regelungen ausgeübt. Im Jahr 2008 wurde das Mandat der FATF um den Bereich 

der Bekämpfung der Proliferation von Massenvernichtungswaffen erweitert 

 

Die FATF veröffentlichte 1990 erstmals 40 Empfehlungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei. Diese 

wurden laufend aktualisiert und entwickelten sich zum anerkannten internationalen Standard. Wenige 

Wochen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde das Mandat der FATF auf die 

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ausgedehnt. Dazu wurden inzwischen neun 

Sonderempfehlungen verabschiedet.  

 

Im Jahr 2012 erfolgte eine weitere Aktualisierung der FATF-Empfehlungen, welche die Erweiterung des 

FATF Mandates für den Bereich der Verhinderung der Proliferationsfinanzierung berücksichtigt, eine 

Verschmelzung der Sonderempfehlungen mit den 40 Empfehlungen vorsieht und wichtige 

Erkenntnisse aus den Länderprüfungen einfließen lässt. 

 

Nichts geht mehr ohne Prüfung  

Aufgrund der Bestimmungen in der 4. Geldwäsche-Richtlinie sind Rechtsanwälte verpflichtet, auch bei 

inländischen Klienten zu hinterfragen, ob es sich bei ihnen um politisch exponierte Personen (PEP) oder 

auch um deren Verwandte bzw. nahestehende Personen (RCA) handelt.  

 



Politisch exponierte Personen (PEP) 

Hinsichtlich der Einstufung des Risikos bei politisch exponierten Personen - wird allerdings vom „neuen 

System“ des risikobasierten Ansatzes abgegangen. Hier sind weiterhin verstärkte Sorgfaltspflichten 

einzuhalten. Neu ist, dass keine Unterscheidung mehr zwischen in- und ausländischen PEPs gemacht 

werden soll. Das bedeutet, dass unabhängig davon, ob es sich um in- oder ausländische PEPs handelt, 

verstärkte Sorgfaltspflichten einzuhalten sind. Der Kreis der PEPs wird zudem um Mitglieder der 

leitenden Organe politischer Parteien erweitert. 

 

Register „wirtschaftlicher Eigentümer“  

Die Richtlinie verlangt von allen Mitgliedstaaten die Einführung eines zentralen Registers über 

wirtschaftliche Eigentümer insbesondere über angemessene, präzise und aktuelle Angaben über die 

Person selbst. Zum wirtschaftlichen Eigentümer iSd Richtlinie zählen insbesondere natürliche 

Personen,  

 

- in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kunde steht, und/oder 

- die natürliche Person, in deren Auftrag eine Transaktion oder Tätigkeit ausgeführt wird,  entweder 

einer Gesellschaft oder einem Trust angehört. 

 

Wichtig ist, dass zuständige Behörden, zentrale Meldestellen und Verpflichtete wie etwa 

Kreditinstitute darauf zugreifen können sollen. Das Register kann auch als öffentliches Register geführt 

werden, wie in etwa das Firmenbuch in Österreich. 

 

Drittland - verstärkte Sorgfaltspflicht 

Künftig soll zum Schutz eine Liste geführt werden, die angibt, welche „Drittländer“ als „Drittländer mit 

hohem Risiko“ eingestuft werden („Negativliste“).19  

 

Schärfere Sanktionen 

Die 4. Geldwäsche-Richtlinie sieht konkrete und schärfere Sanktionen als noch die Dritte Richtlinie vor. 

So wird unter anderem festgelegt, dass die maximale Höhe einer Geldstrafe Euro 5 Mio beträgt oder 

10 % des jährlichen Umsatzes.22 Darüber hinaus sollen auch betroffene (natürliche oder juristische) 

Personen auf der offiziellen Website inklusive Art des Verstoßes bekannt gegeben werden. 

 

Österreichische Rechtsanwälte 

Am 26.06.2017 treten sämtliche mit dem BRÄG 2016 (Berufsrechtsänderungsgesetz) e ingeführten 

Änderungen des rechtsanwaltlichen Berufsrechts in Kraft. Dies betrifft die für Rechtsanwälte neu 

eingeführten Sorgfaltspflichten, insbesondere im Zusammenhang mit der Nachidentifizierung 

bestehender Klienten und der Erstellung einer kanzleiinternen Risikoanalyse sowie die Festsetzung der 

Strategien, Verfahren und Kontrollen. 

 

Verstärkte Sorgfaltspflichten bestehen im Zusammenhang mit politisch exponierten Personen (PEP) 

und diesen nahestehenden Personen. Ab 26.06.2017 gelten diese Bestimmungen auch für inländische 

PEPs. Rechtsanwälte haben angemessene, risikobasierte Verfahren einzusetzen, um beurteilen zu 

können, ob eine Partei eine PEP oder eine einem PEP nahestehende Person ist. Diese Informationen 

können über PEP-Datenbanken abgefragt werden. 

 

Es wird den Rechtsanwälten empfohlen eine umfassende Dokumentation der vorgenommenen 

Sorgfaltsmaßnahmen, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen nachweisen zu können.  

 



Die Bandbreite dessen, was geprüft werden kann ist groß. Sie reicht von Personen, die Kraft ihrer 

politischen Funktion ganz besonders großen Einfluss haben bis hin zu Personen oder Firmen, mit denen 

es verboten ist, Geschäfte zu machen. Zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

sind Unternehmen angehalten, und immer öfter auch gesetzlich verpflichtet, die Identität ihrer Kunden 

zu hinterfragen. 

 

Rechtsanwälte sind bei bestimmten Geschäften verpflichtet, die Identität der Partei und – 

gegebenenfalls – jene der wirtschaftlichen Eigentümerin/des wirtschaftlichen Eigentümers (das sind 

jene natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die Partei letztlich steht oder 

in deren Auftrag sie handelt) festzustellen. 

 

Die Identität der Partei muss grundsätzlich durch persönliche Vorlage eines amtlichen 

Lichtbildausweises nachgewiesen werden. 

 

Kommt die Partei dem Auskunftsverlangen des Rechtsanwalts mutwillig nicht nach, so muss die der 

Rechtsanwalt die Bundesministerin für Inneres/den Bundesminister für Inneres (Bundeskriminalamt, 

Geldwäschemeldestelle) verständigen. Auch bei Verdachtsfällen der Geldwäscherei oder 

Terrorismusfinanzierung muss er dem Bundeskriminalamt Meldung erstatten. Eine solche 

Verpflichtung besteht aber nicht hinsichtlich solcher Tatsachen, die der Rechtsanwalt bzw. die von 

einer oder über eine Partei im Rahmen der Rechtsberatung oder im Zusammenhang mit ihrer 

Vertretung vor einem Gericht oder einer diesem vorgeschalteten Behörde oder Staatsanwaltschaft 

erfahren hat, es sei denn, dass die Partei für den jeweiligen Berufsträger erkennbar die Rechtsberatung 

offenkundig zum Zweck der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung in Anspruch nimmt. 

 

Verfahrensablauf 

Nach einer Verdachtsmeldung darf der Rechtsanwalt das Geschäft grundsätzlich nicht vornehmen, 

bevor er das Bundeskriminalamt benachrichtigt hat. Er kann vom Bundeskriminalamt verlangen, dass 

es entscheidet, ob gegen die unverzügliche Durchführung des Geschäfts Bedenken bestehen. Erfolgt 

bis zum Ende des folgenden Werktags keine Äußerung, so darf das Geschäft sofort durchgeführt  

werden. 

 

Das Bundeskriminalamt kann anordnen, dass die Durchführung des Geschäfts unterbleiben muss oder 

vorläufig aufzuschieben ist. Dies erfolgt durch eine Verständigung es Rechtsanwalts, der Partei und der 

Staatsanwaltschaft. Die Verständigung der Partei muss den Hinweis enthalten, dass sie oder ein sonst 

Betroffener berechtigt ist, Beschwerde wegen Verletzung ihrer Rechte an das 

Bundesverwaltungsgericht zu erheben. Das Bundeskriminalamt muss die Anordnung unter 

bestimmten Umständen aufheben. 

 

Erforderliche Unterlagen 

Der Rechtsanwalt muss die zur Identitätsfeststellung vorgelegten Unterlagen soweit als möglich im 

Original aufbewahren. Bei amtlichen Lichtbildausweisen und anderen Unterlagen, deren 

Aufbewahrung im Original nicht möglich ist, müssen Kopien angefertigt und aufbewahrt werden. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Rechtsanwalt Mag. Florian A. Höllwarth, MBL gerne zur Verfügung! 

 

 



   
Mag. Florian A. Höllwarth, MBL   Ingrid Peterska (Dolmetsch) 

 

 

Oserstraße 19-21 

2130 Mistelbach 

AUSTRIA 

T: +43 (0) 2572 5060    T: +43 (0) 660 5818497 

M: +43 (0) 663 06013318 
E: kanzlei@marschitz.com  

W: www.marschitz.com 
 

mailto:kanzlei@marschitz.com
http://www.marschitz.com/
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